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Haushaltsglasversicherung 

 Informationsblatt zu Versicherungsprodukten (Stand Mai 2020) 

Unternehmen: 

Alte Leipziger Versicherung AG 

Deutschland 

Produkt: 

AL_Glas | Haushalt 

 

Dieses Blatt dient nur Ihrer Information und gibt Ihnen einen kurzen Überblick über die wesentlichen Inhalte einer Haushaltsglasversicherung. Die voll-

ständigen Informationen und den für Ihren Vertrag vereinbarten Versicherungsumfang finden Sie in Ihren Vertragsunterlagen (Versicherungsantrag, Ver-

sicherungsschein und Versicherungsbedingungen). Damit Sie umfassend informiert sind, lesen Sie bitte alle Unterlagen durch. 

 

Um welche Art der Versicherung handelt es sich? 

Wir bieten Ihnen eine Haushaltsglasversicherung an. Diese schützt Sie gegen finanzielle Risiken, die im Zusammenhang mit Beschädigung oder Zerstö-

rung der versicherten Sachen stehen. 

 

 

Was ist versichert? 

 Versichert ist Glas in Form von beispielsweise: 

 fertig eingesetzten oder montierten Glasscheiben; 

 Platten und Spiegel aus Glas; 

 künstlerisch bearbeitete Glasscheiben, -platten und  

-spiegel. 

Versicherte Gefahren und Schäden 

 Die Zerstörung oder Beschädigung durch Bruch der versi-

cherten Sachen. 

Versicherte Kosten 

 Der Versicherer ersetzt folgende Kosten, die infolge eines 

Versicherungsfalls erforderlich und tatsächlich angefallen 

sind: 

 Für das vorläufige Verschließen von Öffnungen (Notverscha-

lung, Notverglasungen); 

um versicherte Sachen zum nächsten Ablagerungsplatz abzu-

transportieren und sie zu vernichten (Entsorgungskosten). 

Versicherungssumme 

 Tarifierung auf Basis der Wohnfläche in Quadratmetern. 

 

 

Was ist nicht versichert? 

 optische Gläser, Hohlgläser, Geschirr, Beleuchtungskörper 

und Handspiegel; 

 Photovoltaikanlagen; 

 Scheiben und Platten aus Glas oder Kunststoff, die Bestand-

teil elektronischer Daten-, Ton-, Bildwiedergabe- und Kom-

munikationsgeräte sind (z. B. Bildschirme von Fernsehgerä-

ten, und Monitoren, Displays von Tablets und Smartphones). 

 Sachen, die bereits bei Antragstellung beschädigt sind. 

 

 

Gibt es Deckungsbeschränkungen? 

Es gibt eine Reihe von Fällen, in denen der Versicherungsschutz 

eingeschränkt sein kann. In jedem Fall vom Versicherungs-

schutz ausgeschlossen sind z. B.: 

! Krieg; 

! Innere Unruhen; 

! Kernenergie; 

! Beschädigungen von Oberflächen oder Kanten (z. B. 

Schrammen, Kratzer, Muschelausbrüche); 

! Undicht werden der Randverbindungen von Mehrscheiben-

Isolierverglasungen. 

 

 

Wo bin ich versichert? 

 Versicherungsort sind die in dem Versicherungsschein bezeichneten Gebäude oder Räume von Gebäuden. Bewegliche Sachen sind inner-

halb des Versicherungsortes versichert. 

 

 

Welche Verpflichtungen habe ich? 

Es bestehen beispielsweise folgende Pflichten: 

- Bitte machen Sie im Versicherungsantrag wahrheitsgemäße und vollständige Angaben. 

- Teilen Sie uns mit, ob und in welcher Form sich das versicherte Risiko verändert hat. 

- Es ist möglich, dass Sie von uns aufgefordert werden, besondere gefahrdrohende Umstände zu beseitigen. 

- Zeigen Sie uns jeden Schadenfall unverzüglich an, auch wenn gegen Sie noch keine Schadensersatzansprüche geltend gemacht worden sind. 

- Bringen Sie bitte entsprechende Schadenfälle (Einbruchdiebstahl, Diebstahl, Raub, Sachbeschädigung, etc…) unverzüglich bei der Polizei 

zur Anzeige. 

- Sie sind verpflichtet, so weit wie möglich den Schaden abzuwenden bzw. zu mindern und uns durch wahrheitsgemäße Schadenberichte bei 

der Schadenermittlung und -regulierung zu unterstützen. 

 

 

Wann und wie zahle ich? 

Die erste Prämie müssen Sie spätestens zwei Wochen nach Erhalt des Versicherungsscheins zahlen. Wann Sie die weiteren Prämien zahlen 

müssen, ist im Versicherungsschein genannt. Je nach Vereinbarung kann das monatlich, vierteljährlich, halbjährlich oder jährlich sein. Sie 

können uns die Prämie überweisen oder uns ermächtigen, die Prämie von Ihrem Konto einzuziehen. 

 

 

Wann beginnt und endet die Deckung? 

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt. Voraussetzung ist, dass Sie die erste Versicherungs-

prämie rechtzeitig und vollständig gezahlt haben. 

Hat Ihr Vertrag eine Laufzeit von mindestens einem Jahr? Dann verlängert er sich automatisch um jeweils ein Jahr (Verlängerungsklausel). 

Ausnahme: Sie oder wir haben den Vertrag gekündigt. 

 

 

Wie kann ich den Vertrag kündigen? 

Sie oder wir können den Vertrag zum Ablauf der zunächst vereinbarten Vertragsdauer und zum Ablauf jedes Verlängerungsjahres kündigen 

(das muss spätestens drei Monate vor dem Ende der Vertragsdauer geschehen). 

Daneben können Sie oder wir den Vertrag vorzeitig kündigen. Das ist z. B. nach einem Schadenfall möglich. Dann endet die Versicherung 

schon vor Ende der vereinbarten Dauer. 


